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Enforcement-Diskussion in Österreich

Enforcementstellen-Gesetz (EnfStG)
Entwurf vom 26.Juli 2006

Mediengespräch / Pressemitteilung
vom 20. Mai 2009

Stellungnahme „Aufbau einer 
Enforcement-Einrichtung in Österreich“
Mai 2006
• 2-stufiges Verfahren (ähnlich 

• EU-Transparenzrichtlinie: verpflichtende 
Einrichtung einer Enforcementstelle

• In 26 von 27 Staaten umgesetzt
• Übernahme der Funktion durch FMA
• Konzept zur Prüfung aller dzt. 165 

Unternehmen binnen 8 Jahren
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• 2-stufiges Verfahren (ähnlich 
Deutschland)
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Unternehmen von öffentlichem Interesse

Berichterstattung

IFRS Finanzinformationen
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Unternehmen von öffentlichem Interesse

Andere Unternehmen mit IFRS-Berichterstattung

IFRS Finanzinformationen

Unternehmen im Amtlichen Handel 

oder Geregelten Freiverkehr
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Unternehmen im Amtlichen Handel 
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AFRAC-Stellungnahme: Aufbau und Struktur

FMA
VfGH oder 

VwGH                   *

Review 
Panel            
(Verein)

Enforcement-
Behörde               
1. Instanz

Adressaten

Antrag auf Einleitung von:

Panel-Verfahren                 …………             
Behörden-Verfahren           _______     
Verfahren VwGH,VfGH      _ _ _ _ _ 
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* Rolle der FMA:

Die FMA ist zur Anzeige von im Zuge ihrer Aufsichtstätigkeit „wahrgenommenen Bilanzauffälligkeiten“ verpflichtet. Eine systematische Prüfung 
der Abschlüsse findet nicht statt. 
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AFRAC-Stellungnahme: Aufbau und Struktur

Einrichtung  
• einer Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag 

gemäß Art. 133 Z 4 B-VG als Enforcement-Behörde
‒ Ausstattung mit hoheitlichen Rechten‒ Ausstattung mit hoheitlichen Rechten

und
• eines privatrechtlich organisierten Review Panel 

als „other body“ iSd CESR Standard No 1 Principle No.4 
‒ Keine Ausstattung mit hoheitlichen Rechten
‒ Parteistellung

Beide Einrichtungen sind 
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Beide Einrichtungen sind 
• gesetzlich zu verankern
• als eigenständige und weisungsfreie 

Einrichtungen vorzusehen
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AFRAC-Stellungnahme: Review Panel

Ausgestaltung des Review Panel

• Rechtsform eines Vereins, damit 
unabhängig von der Enforcement-Behörde errichtet

• Vereinsmitglieder könnten unter anderem ausgewählte • Vereinsmitglieder könnten unter anderem ausgewählte 
Gründungsmitglieder des Vereins österreichisches 
Rechnungslegungskomitee sein 

• Die Facharbeit erfolgt in einem Beirat, dessen 
Zusammensetzung im Einzelfall von einem  
einzurichtenden Vorstand festzulegen ist

• Verantwortung und Haftung sind sowohl für Verein als 
auch für Beirat gesetzlich festzulegen
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auch für Beirat gesetzlich festzulegen
• Ist zur Unterstützung der Enforcement-Behörde 

verpflichtet 
• Auskunftspflicht an Enforcement-Behörde
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AFRAC-Stellungnahme: Enforcement-Behörde

Enforcement-Behörde 

• Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag (Art 133 Z 4 
B-VG)

• Soll sich zur Durchführung der Enforcement-Aufgaben • Soll sich zur Durchführung der Enforcement-Aufgaben 
(ausgenommen des behördlichen Verfahrens selbst) des 
Review Panels bedienen

• Struktur der Enforcement-Behörde
‒ Bestellung durch BMF, BMJ (Ausschreibung und 

Stellungnahme durch FMA)
‒ Sicherung der Unabhängigkeit
‒ Einrichtung einer Geschäftsstelle 
‒ Vorschlag von zwei Senaten (zumindest ein Richter pro Senat; 

Leitung durch Behördenleiter und Stellvertreter; zusätzlich je 
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Leitung durch Behördenleiter und Stellvertreter; zusätzlich je 
eine fachkundige Person; Liste von Ersatzmitgliedern)

‒ Erstellung einer Geschäftsordnung sowie von Verfahrensregeln 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens und Genehmigung durch 
BMF und BMJ 
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AFRAC-Stellungnahme: Tätigwerden von Panel und 
Behörde

Review Panel wird tätig
• Bei konkreten Anhaltspunkten für einen Verstoß gegen die 

Rechnungslegungsvorschriften nach Maßgabe des 
öffentlichen Interesses (wesentliche Beeinträchtigung der öffentlichen Interesses (wesentliche Beeinträchtigung der 
Informationszwecke)

• Auf Verlangen der Enforcement-Behörde
• Ohne besonderen Anlass (stichprobenartige Prüfung)

Enforcement Behörde wird tätig
• Auf begründeten Antrag des Review Panels
• Auf eigene Entscheidung vorausgesetzt, dass

‒ erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung inklusive 
der gewählten Vorgangsweise des Review Panels bestehen oder 
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‒ erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung inklusive 
der gewählten Vorgangsweise des Review Panels bestehen oder 

‒ das Panel berichtet, dass ein Unternehmen die Zusammenarbeit 
verweigert oder vereinbarte Maßnahmen nicht durchführt

‒Das Unternehmen mit der Entscheidung des Review Panels nicht 
einverstanden ist
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Weiterführende Informationen

www.afrac.at
r
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www.frep.info
Die Vortragsfolien können auf folgender Homepage runtergeladen 

werden
www.oegwt.at

33



Herzlichen Dank 
für Ihre 

Aufmerksamkeit !
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Disclaimer

Die vorliegenden Ausführungen stellen die Privatmeinung der
Vortragenden und keine offizielle Stellungnahme von DeloitteVortragenden und keine offizielle Stellungnahme von Deloitte
dar.
Trotz sorgfältiger Bearbeitung erfolgen alle Angaben ohne
Gewähr; eine Haftung des Veranstalters, der Vortragenden
oder von Deloitte ist ausgeschlossen.
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